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lnr hkn Aslsbnirt Durlst .
Krickeini wüchenistch 1 — 2 mal je nach

Bedarf.
Bezug- Preis für Einzclstezug burL die Post

oder den Verlag vierteljädrlich 1 Mi .

Anzeigenpreis : Die einmastige Zeile oder
deren Namri lk> Pig.

Druck und Verlag von Adoli DupS
in Durlach. — Fernsprecher Nr . 294 .

Nr . 65 . Freitag , 16 . Oktober 1614 .

Verlustliste aus dem Bezirk Durlach.
Infanterie - Regiment Nr . 112 .

Musketier Karl Bürklin von Durlach — leicht verwundet .
Infanterie - Regiment Nr . 17V :

Musketier Adolf Dantes von Söllingen — schwer verwundet .Musketier Heinrich Sand von Grötzingen — leicht verwundet .Musketier Adolf Burst von Grötzingen — tot .
Musketier Philipp Dürrler von Königsbach — schwer verwundet .

Füsilier - Regiment Nr . 4tt :
Füsilier Karl Vollmer von Grötzingen — vermißt .

Infanterie - Regiment Nr . 1KS :
Musketier Heinrich Treiber von Durlach — leicht verwundet .

Brigade - Ersatz - Bataillon Nr . 55 :
Musketier Karl Gantner von Weingarten — verwundet .
Musketier Julius Rau von Langensteinbach — verwundet .
Grenadier Emil Wenz von Söllingen — schwer verwundet .
Unteroffizier Karl Gaben ; von Weingarten — schwer verwundet .

Füsilier - Regiment Nr . 8V :
Füsilier Albert Schnurr von Durlach — leicht verwundet .

Feld - Artillerie - Regiment Nr . 14 :
Kanonier Valentin Höger von Grünwettersbach — vernicht .
Gefreiter Gustav Walch von Wilferdingen — schwer verwundet .

Das Sammeln von Eicheln betr.
Zwecks Nutzbarmachung der in diesem Spät¬

jahr in einzelnen Landesgegenden reichlich vor¬
handenen Eichelmast für die Schweinehaltung
gestatten die Staatsbehörden in den Do¬
mäne » Waldungen mit nennenswertem
Eichelertrag das unentgeltliche Sammeln durch
die schweinehaltende Bevölkerung unter den
etwa besonders festzusetzenden örtlichen und
sorstpolizeilichen Beschränkungen . Insbesondere
werden vom Einsammeln der Eicheln solche
Plätze auszuschließen sein , wo durch das Be¬
treten Beschädigungen an Jungwuchs und
Kulturen zu erwarten sind ; aus dem gleichen
Grunde dürfte sich empfehlen , nur das Ein¬
sammeln von Hand zuzulassen , also die Ver¬
wendung von Werkzeugen wie Rechen u . a .
auszuschließen , ferner , wo cs im Interesse der
Aufrcchterhaltung der Ordnung nötig erscheint ,
die Eichelgewinnung nur gegen Erlaubnis¬
scheine zu gestatten oder bei beschränkter Be«

aufsichtigungsmvglichkeit auf einzelne Wochen¬
tage (z . B . Leseholztage ) zu beschränken .

Auch für die Gemeinde - und Körper¬
schaftswaldungen wird die sorstpolizei -
liche Erlaubnis zur Gewinnung von Eicheln
erteilt .

Durlach den 8 . Oktober 1914 .
_ Groß herzog liches Bezirksamt _Die Ausübung der Jagd während des

Krieges betr.
Da eine Einschränkung der Jagdausübungin Baden aus militärischen Gründen geboten

erscheint , wird hiermit gemäß § 29 P .St .G .B .
angeordnet :

1 . Um zu verhüten , daß in Gegenden , wo
Truppen liegen , durch oftmals hinter einander
folgendes Schießen , wie bei Hühnerjagden und
Treibjagden , eine Alarmierung der Truppen
und eine Beunruhigung der Bevölkerung ent¬
steht , haben die Jagdberechtigten von der be¬
absichtigten Abhaltung solcher Jagden an
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Truppentzandorten oder in benachbarten Ge¬
markungen jeweils spätestens am Tage zuvor
die betreffenden Garnison ? - oder Truppen¬
kommando- zu benachrichtigen .

2 . Auf den Gemarkungen , die im Befehls¬
bereich der Festungen Germersheim , Straß¬
burg , Neubreifach und Jstein liegen , haben
die Jagdberechtigten zur Ausübung der Jagd
die ausdrückliche Genehmigung der betreffenden
FestungSgouvernementS , des Kommandanten
von Neubreisach , bezw . der Kommandantur
der Oberrheinbefestignngen einzuholen .

3 . Die Jagdausübung darf allgemein nur in
der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnen¬
untergang stattfinden .

Durlach den 9 . Oktober 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt ._

Die Maul - und Klauenseuche in
Bruchsal betreffend .

Das Gr . Bezirksamt Bruchsal macht be¬
kannt :

Mit Rücksicht auf die in der Stadt Bruch¬
sal wegen der Maul - und Klauenseuche be¬
stehende Seuchengefahr wird der Brnchsaler
Schweincmarkt für die Dauer der in Bruchsal
bestehenden Sperre

in U b st a d t
auf dem Rathausplatz abgehalten werden .

Die Schweinemärkte finden stweils am Mitt¬
woch und Samstag in Ubstadt morgens 8 Uhr
beginnend statt , der erste Markt wird daselbst
am Mittwoch den 14 . Oktober ds . Js . abgehalten .

Durlach den 10 . Oktober 1914 .

_ Groß herzo gli ches Be z irksamt ._
Wir bringen nachstehende Verordnung zur

öffentlichen Kenntnis :

Deio ^ dnunff
Verbot des vorzeitigen Schlachtens von

Vieh betreffend .
Aufgrund des 8 4 Abs . 2 der Bekannt¬

machung des Reichskanzlers vom 1l . Sept .
1914 , betr . Verbot des vorzeitigen Schlachtens
von Bieh (R .G .Bl . S . 405 ) . wird verordnet :

Einziger Paragraph .
DaS Schlachten von sichlbar trächtigen

Mutterschweinen und von Schweinen unter
00 Lebendgewicht ist für die Zeit bis zum
19 . Dezember 1914 verboten . DaS Verbot
findet keine Anwendung auf Schlachtungen ,
die geschehen , weil zu befürchten ist , daß das
Tier an einer Erkrankung verenden werde ,
oder weil es infolge eines Unglückc-falles so¬
fort getötet werden muß . Solche Schlachtungen
sind jedoch dem für den Schlachiungsvrt zu¬
ständigen Bezirksamts spätestens innerhalb
dreier Tage nach dem Schlachten anzuzeigen ,

Ferner findet das Verbot keine Anwendung
auf das aus dem Auslande eingeführte
Schlachtvieh .

Diese Verordnung tritt rnit dem Tage ihrer
Verkündung in Kraft .

Die Bürgermeister des Bezirks werden
beauftragt , diese Verordnung unmittelbar nach
ihrer Verkündung in geeigneter Weise zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen und den
Metzgern und sonstigen Personen , die ge¬
werbsmäßig zu schlachten pflegen , sowie den
Verwaltungen der öffentlichen Schlachthäuser
und den Fleischbeschauern besonders eröffnen
zu lassen .

'
Der Vollzug ist unter Vorlage der Eröff¬

nungsbescheinigung bis zum 2V . ds . Wts .
anher anzuzeigen .

Durlach den 13 . Oktober 1914 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Einbernlung österreichisch - ungarischer in den Jahren
1882,1893 und 1894 geborener Landsturmpflichtigcn .

Laut Verordlimig des Kaiserlichen und Königlichen
Krieqsmintsteriums werden die in den Jahren 1892,
1893 und 1894 geborenen Landstnrmpflichtigen öster¬
reichischer oder ungarischer Staatsbürgerschaft , bezw .
die Dienstpflichtigen bosnisch- herzegowinischer Landes -
angehörigkeit hiermit aufgeiordert , sich bei dem ihrem
Auscntbatisort nächst liegenden der beiden üsterreichiscb-
nngarischen Konsulate hierzulande in Karlsruhe oder
Mannheim am 21 . und 22 . Oktober 1914 um 10 Uhr
srüh unter Beibringung der in ihrem Besitze befind¬
lichen Pcrsonaldvkumente unbedingt zur Musterung
zu melden .
Der K . und K . a . 0 . Gesandte und bevollm . Minister :

Kozicbrodzki m . p.
Vor stehendes bringen wir zur öffentlichen Kenntnis .
Durlach , 1b. Okt . 1914 . Groüh . B -zirksamt .

ttekannlmachsng.
Um den Söhnen unserer Landwirte auch

während des Krieges eine fachgemäße Aus¬
bildung zu geben , hat Großh . Ministerium
des Innern genehmigt , daß der Unterricht in
der Landwirtschaftlichen Winterschule Augusten -
berg eröffnet wird .

Der Unterricht für den I . Kurs beginnt am
9 . November , für den II . Kurs am 7 . De¬
zember 1914 . Junge Leute , welche das 15 .
Lebensjahr vollendet haben , werden hiezu aus¬
genommen .

Anmeldungen mit Einwilligungsschein der
Eltern sind an die Schule zu richten , welche
auch weitere Auskunft gerne erteilt .

Augustenberg . Post Grötzingen ,
den 5 Oktober 1914 .

Großh . Badische Landwirtschaftsschule .

Güterrechtsregistereintrag . Heinrich
Küfer . Scdreinermeister in Durlach , und Lisette
M -chr . Vertrag vom 24 . September 1914
Gütertrennung . Amtsgericht Durlach .
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